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Revisorenbericht

Die Jahresrechnung des BLV, die auf
den 31. Juli 1970 abgeschlossen ist,
zeigt ein weniger erfreuliches Bild als
die bisherigen, schliesst sie ja bei
40 961.85 Franken Einnahmen gegenüber

Fr. 53 823.15 Ausgaben mit einem
Rückschlag von Fr. 12 861 .30 ab. Wenn
das Defizit auch weitgehend durch
nichtwiederkehrende Auslagen
verursacht wurde, so liegt es doch auf
der Hand, dass die bis anhin vorhandenen

Geldmittel in Zukunft nicht
mehr ausreichen werden. Es wird deshalb

Aufgabe der diesjährigen
Delegiertenversammlung sein, die notwendigen

Massnahmen zu ergreifen, um
in den nächsten Jahren ein Defizit zu
vermeiden.
Der neu gewählte Kassier hat, wie
seine Vorgänger, eine einwandfrei ge¬

führte und abgeschlossene Rechnung
vorgelegt. Sämtliche Belege über Ein-
und Ausgänge sind vorhanden und
stimmen mit den Eintragungen überein.

Auch die Vermögensbestände
konnten vorgewiesen werden. Die
Revisoren können nach eingehender
Prüfung der Rechnung, der
Delegiertenversammlung beantragen, die
Vereinsrechnung 1969/70 zu genehmigen.

Davos und Landquart,
den 2. September 1970

Die Rechnungsrevisoren:

Jakob Hemmy
Gallus Pfister
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